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Information über die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) im Rahmen der 

Beteiligung zur Neuaufstellung des Regionalen Entwicklungsplanes für die 

Planungsregion Altmark [2027] (REP Altmark 2027) 
 

Verantwortlicher:  
 

Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 

vertreten durch: Landrat Patrick Puhlmann 

 

Anschrift: Ackerstraße 13, 29410 Hansestadt Salzwedel 

Telefon: 03901 3017-0 

E-Mail: info@rpg-altmark.de 

Internet: altmark.eu 

 

 

Verarbeitungszwecke sowie Rechtsgrundlagen: 
 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist gemäß Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 lit. e DSGVO für 

die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt. 

 

Die Regionale Planungsgemeinschaft Altmark hat gemäß § 2 Absatz 4 Landesentwicklungsgesetz 

Sachsen-Anhalt die Aufgabe, Regionale Entwicklungspläne aufzustellen, zu ändern, zu ergänzen und 

fortzuschreiben. 

 

Dabei sind gemäß § 7 Absatz 5 Landesentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 9 Absatz 

2 des Raumordnungsgesetzes die in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen, die Personen des 

Privatrechts sowie die Öffentlichkeit ist zu beteiligen. Ihnen ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

 

Die vorgebrachten Hinweise, Anregungen und Bedenken werden geprüft und entsprechend ihrem 

objektiven Gewicht in die Abwägung eingestellt. Die personenbezogenen Daten werden erhoben, um 

die Abgabe und Berücksichtigung der Stellungname nachvollziehen zu können, ggf. Nachfragen für die 

Bewertung der vorgebrachten Belange stellen zu können und um den Stellungnehmer über das 

Abwägungsergebnis informieren zu können. 

 

Sofern für die Abgabe der Stellungnahme die Beteiligungsdatenbank genutzt werden soll, ist eine 

vorherige Registrierung erforderlich. In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten vorbehaltlich der Einwilligung zusätzlich auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 a DSGVO. 
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Empfänger bei Datenübermittlung: 
 

Die Inhalte der Stellungnahmen werden im weiteren Verfahren veröffentlicht. Personenbezogene 

Daten von natürlichen und juristischen Personen, die keine öffentlichen Stellen sind, werden 

grundsätzlich anonymisiert. 

 

Für die Erfassung und Auswertung der Stellungnahmen können bei Bedarf externe Dienstleister 

genutzt werden. In diesen Fällen können die Stellungnahmen einschließlich personenbezogener Daten 

an den externen Dienstleister übermittelt werden oder ihm Zugang zu der Beteiligungsdatenbank und 

den personenbezogenen Daten gewährt werden. 

 

Im Übrigen werden personenbezogene Daten nur im Bedarfsfall an unmittelbar beteiligte Stellen wie 

die Organe der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark, die oberste Landesplanungsbehörde in 

ihrer Funktion als Genehmigungsbehörde sowie Verwaltungsgerichte übermittelt. 

 

 

Dauer der Speicherung: 
 

Die personenbezogenen Daten werden so lange vorgehalten, wie diese für die Durchführung des 

Verfahrens zur Aufstellung des REP Altmark 2027 erforderlich sind. Hierbei sind auch gesetzliche Rüge- 

und Klagefristen bzw. die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gemäß Archivgesetz Sachsen-Anhalt zu 

beachten. 

 

 

Hinweise auf Betroffenenrechte: 
 

Betroffene können jederzeit Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten sowie ggf. 

Berichtigung oder Löschung bzw. Einschränkung der Verarbeitung verlangen oder einer Verarbeitung 

widersprechen. Außerdem besteht zu Ihren Gunsten ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Darüber 

hinaus kann, sofern die Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung durchgeführt wird, diese 

jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. 

 

 


